Wahlvorschlag

für die Wahl der Vertreter der Mitarbeiter in der Bistums-KODA

am 6. Mai 2004

...........................................................................................................................................................................................................................................

Name, Vorname, Anschrift












     Geb.Datum
     Konfession

beschäftigt als:............................................................bei:..............................................................................seit:.........................Wo.Std........................

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 der Bistums-KODA-Wahlordnung erkläre ich, daß ich die Voraussetzungen für die Wählbarkeit erfülle und bereit bin, das Amt im Falle einer Wahl anzunehmen.










........................................................










(Unterschrift des Vorgeschlagenen)
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.....................................................................

Ort/Datum

Wahlvorschlagsberechtigt sind gem. § 5 Abs. 4 Bistums-KODA-Ordnung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit mindestens sechs Monaten in einem kirchlichen Arbeitsverhältnis stehen und die übrigen Voraussetzungen für die Wahlberechtigung nach der MAVO erfüllen.

Diese "übrigen Voraussetzungen" ergeben sich aus § 7 MAVO. Demnach sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahlberechtigt, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Monaten ohne Unterbrechung in einer Einrichtung desselben Dienstgebers tätig sind.

Nicht wahlberechtigt, und damit auch nicht vorschlagsberechtigt, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

1. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht ,nur vorübergehend bestellt ist,

2. die am Wahltage für mindestens noch sechs Monate unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind,

3. deren Beschäftigungsverhältnis - ggf. zusammengerechnet mit unmittelbar vorausgegangenen Beschäftigungsverhältnissen bei demselben Dienstgeber – bis zu einem Jahr befristet ist,
4. die geringfügig im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV beschäftigt sind.

